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Thüringer Landtag 
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 
99096 Erfurt 

Suhl, 19. August 2019 

Anhörungsverfahren zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Änderung des Thüringer 

Sportfördergesetzes. 

Der Thüringer Schützenbund begrüßt die beabsichtigte Änderung zu §15 Abs 2 

des Thüringer Sportfördergesetzes. Sie ist ein wichtiger Baustein für die 
Förderung des Nachwuchsleistungssportes an den Sportgymnasien des Landes. 

Allerdings teilen wir die Bedenken des Landessportbundes Thüringen in Bezug 

auf die finanzielle Verantwortung des Landes. In der vorliegenden Fassung der 
Änderung ist in §15 Abs 2 neuer Satz 5 nicht klar geregelt, wer die anfallenden 

anteiligen Betriebskosten, Nutzungsentgelte und Gebühren übernimmt. Die 

Übernahme dieser Kosten durch das Land sollte daher in die Gesetzesänderung 

integriert werden. Wir unterstützen deshalb ausdrücklich die vom LSB 
Thüringen eingebrachte Änderung des Gesetztestextes zur Kostenübernahme 

durch das Land Thüringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thüringer Schützenbund e. V.  
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